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Description: Kurze  gedruckte  Verordnungen  zu  folgenden  Themen:  1)  A.  Die  alte
Hausordnung  von  Inspektor  Blumhardt  bearbeitet,  soweit  sie  noch  in  Kraft
ist, B. Plan zur Neugestaltung der Haus-Ordnung des Missionshauses (1860):
I.  Allgemeine  Vorschriften  –  II.  Tagesordnung  –  III.  Instruktionen  für  die
verschiedenen im Missionshaus zu versehenden Ämter und Verrichtungen: 1.
Instruktion des Oberwärters, 2. Instruktion der Krankenwärter, 3. Instruktion
des  Badmeisters,  4.  Instruktion  des  Oberbibliothekars,  5.  Instruktion  des
Unterbibliothekars,  6.  Instruktion  für  die  Aufseher  des  Museums,  7.
Instruktion  für  den  Musikdirektor,  8.  Instruktion  des  Dirigenten  des
Brüderchors, 9. Instruktion der Vorsänger, 10. Instruktion für den Vorturner,
11.  Instruktion  des  Armenpflegers,  12.  Instruktion  der  Fremdenführer,  13.
Instruktion  der  Nachtwächter  und  Türschliesser,  14.  Instruktion  für  die  die
Aufsicht  über  die  Gartenarbeit  führenden  Personen,  15.  Instruktion  des
Aufsehers  des  Holzschopfs  und  Kohlenmagazins,  16.  Instruktion  der
Lichtanzünder  und  Lampenputzer,  17.  Instruktion  der  Holz-  und
Kohlenträger, 18. Instruktion der Heizer, 19. Instruktion der Wasserpumper,
20.  Instruktion  für  die  Kassierer  der  Brüderkassen,  21.  Instruktion  für  den
sogenannten  Buchhändler  der  Brüder,  22.  Instruktion  des  sogenannten
Schuhmachers,  23.  Instruktion  für  den  Kleideraufseher,  24.  Instruktion  des
sogenannten  Schreinermeisters,  25.  Instruktion  des  sogenannten
Schlossermeisters,  26.  Instruktion  des  Glasers,  27.  Instruktion  des
Mechanikers,  28.  Instruktion  des  Schreibmaterialien-Verwalters,  29.
Instruktion  der  Famuli,  30.  Instruktion  für  die  Senioren,  31.  Instruktion  der
Wöchner  (Hebdomadarii),  Instruktion  für  den  Portier  und  Schneider,  33.
Instruktion  der  Lehrerdiener,  34.  Instruktion  des  Komptoirknechts,  35.
Instruktion  der  Kommis  des  Missions-Komptoirs,  36.  Instruktion  der
Kandidaten,  37.  Instruktion  der  Hausväter,  38.  Instruktion  der  Hausmutter,
39. Instruktion für den Chef des Bureau / 2) Ordnung für die evangelischen
Gemeinden der Basler Mission in Ostindien und Westafrika. Teil 1: Von der in
den Gemeinden zu beobachtenden Sitte. Teil 2: Von der Handhabung der in
den Gemeinden zu beobachtenden Sitte  oder  von der  Kirchenzucht  (1859),
Zusätze: A. Die Sklaverei betreffend (1861), B. Die Schmuck- und Tali-Frage
in Indien betreffend (1863), C. Statuten für die Kirchen- und Schulfonds / 3)
Statuten für die Kirchen- und Schulfonds in Indien: 3. Verordnungen über die
persönliche  Stellung  der  Missionare  (1854-1859):  1.  Erklärung  der  Komitee
über  ihr  Verhältnis  zu  Zöglingen  und  Missionaren  (1886),  2.  Anordnungen,
die  Verheiratung  der  Missionare  betreffend,  3.  Bestimmungen,  das
Privatvermögen  der  Missionare  betreffend,  .4.  Nebenbeschäftigungen  der
Missionare  während  der  Dienstzeit,  5.  Verordnungen,  die  Kinder  der
Missionare  betreffend,  6.  Suspension  eines  Missionars,  7.  Austritt  aus  dem
Dienst  der  Gesellschaft,  8.  Erholungsreisen  auf  die  Hills,  9.  Regeln,  den
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Aufenthalt  auf  den  Hills  betreffend,  10.  Bestimmungen,  die  Heimkehr
betreffend,  11.  Zurückberufung  von  Brüdern  aus  dem  Arbeitsfeld  und
Stellung  derselben  in  andere  Wirkungskreise,  12.  Statuten  der
Unterstützungs-Kasse  für  invalide  Missionare  und  Missionars-Witwen,
Anhang:  13.  Bestimmungen  betreffend  die  Stellung  der  unordinierten
Missionare,  Nachtrag,  speziell  zu  den  Verordnungen,  die  Kinder  der
Missionare  betreffend  (1868)  /  4)  Revidierte  Katechisten-Ordnung vom Jahr
1863 / 5) Diakonen-Ordnung / 6) Schulordnung. 3. Die Fortbildung der Lehrer
an  Elementarschulen  betreffende  Verordnungen  /  7)
Korrespondenz-Ordnung.  1.  Haltung  und  Führung  der  nötigen  Bücher  und
Verzeichnisse  auf  den  Stationen,  II.  Korrespondenz  mit  der  Komitee  und
ihren  Kommissionen,  a)  Geschäftsbriefe:  an  die  Komitee  –  an  die
Verwaltungskommission – an die Missionsverwaltung oder das Komptoir – an
die  Industriekommission  –  an  die  Kinderkommission,  b)  Regelmässige,
periodische Berichterstattung: Quartalberichte – Jahresberichte - Der Zensus,
III.  Privatkorrespondenz,  IV.  Amtliche  Korrespondenz  der  Stationen,
Konferenzen  und  Ausschüsse  untereinander  /  8)  Verwaltungs-Ordnung,
drittes  Stück.  Verordnung  in  Betreff  der  Kredite  vom  Februar  1855  /  9)
Verwaltungs-Ordnung.  Viertes  Stück.  Neue  Mobiliar-Ordnung  (1868)  /  10)
Verordnungen,  die  Missionshandlungen  betreffend.  1.  Statut  der
Missionshandlungsgesellschaft vom Mai 1859, 2. Beschluss der Komitee von
1864,  das  Verhältnis  der  Handelskommission  zur  Komitee  betreffend,  3.
Geschäftsordnung  für  die  Handelskommission  der  Evangelischen
Missionsgesellschaft  1864,  4.  Reglement  für  den  Verkehr  zwischen  den
Stationen  und  der  Missionshandlung  in  Christiansborg  1864  /  11)  Neue
Verordnungen,  die  Missionshandlungen  betreffend  (1869)  /  12)  Weitere
Verordnungen, die Missionshandlungsgesellschaft betreffend.
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